
Statut der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK)

Präambel

Die HLK hat in ihrer Vollversammlung am 6. Dezember 2010 über die Tätigkeit ihres Wissen-
schafdichen Kollegiums und ihrer Geschäftsführung gemäß §11 des Landesgesetzes vom
23. April 1994, LGBL 1994/16, Nr. 66 i.d.g.F. (= Landesgesetz) folgendes Statut beschlossen.
Infolge Ermächtigung durch die Vollversammlung am 23. November 201l wurden die §§ 1, 2, 15
und 18 diuch den Ständigen Ausschuss am 6. Dezember 2011 abgeändert.

Die angeschlossene Wahlordnung büdet einen Teü des Statutes.

Statut und Wahlordnung ergänzen das genannte Landesgesetz. Aus Gründen besserer Übersicht-
Uchkeit sind mehrere Stellen des Landesgesetzes in das Statut aufgenommen.

In Statut und Wahlordnung sind aUe Funkdonsbe2eichnimgen geschlechtsneutral zu verstehen.

Erfüllung der Angaben der HLK

(l) Die HLK, deren Täügkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt gemäß Landesgeset2
66/1994 § l, die Erforschung der Geschichte der Steiermark in jeder Hinsicht zu fördern.

(2) Die HLK wird nach Maßgabe ihrer personellen und materiellen Möglichkeiten mit allen
Mitteln trachten, die ihr durch das Landesgesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

§2

Mittel zur Aufgabenerfüllung

(l) IdeeUe Mittel:
l) Die HLK erreicht ihren Zweck primär, indem ihre Mitglieder und Korrespondenten

grundsätzlich unentgeltlich gemäß den methodischen Kriterien der Geschichtswissen-
schaften nach süceag sachlichen Gesichtspunkten wissenschaftüche Fragen in Bezug auf
die Geschichte der Steiermark bearbeiten. Dazu erschließen und bearbeiten sie QueUen,
edieren sie Quellen, verfassen sie Abhandlungen und Monographien (darunter auch solche
zusammenfassenden Charakters). Diese Forschungen geschehen im Rahmen von Projek-
ten, die das zuständige Organ der HLK beschlossen hat. Dazu gehört auch die Lösung
forschungsorganisatorischer Fragen.

2) Die HLK erreicht ihren Zweck ferner durch Vergabe von Forschungsaufü-ägen auf üuem
Forschungsgebiet. Die Publikation der Ergebnisse solcher Porschungsaufträge erfolgt nach
Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten der HLK im Namen der HLK. Ergebnisse
solcher Forschungen fließen in die weitere Forschuagstäägkeit der HLK ein.



(2) Finanzielle Mittel:
l) Die Aufbringung der für die Tätigkeit der HLK gemäß § 3 Abs. l Landesgesetz erforder-

Hohen Finanzmittel erfolgt primär durch die Steiermärkische Landesre^emng. Zudem
bemüht sich die HLK, Beiträge anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie
privater Rechtsteäget zu gewinnen. Überdies soll die Aufbringung 2usätzlicher
Finanzmittel sowohl von der Gesamtheit der Mitglieder und Korrespondenten wie auch
durch EinzeUnidative betrieben werden.

2) Obwohl die Tätigkeit in det HLK seit jeher grundsätzlich als Ehrenamt betrachtet imd
ausgeübt wurde und wird, leistet die HLK für Aufwendungen in Erfüllung von Aufgaben
Ersatz.

3) Forschungsaufträge gem. Abs. l Z. 2 kann die HLK faUweise wissenschaftlich qualifizier-
ten Personen entgeltlich übertragen. In diesen FäUen erfolgt die Honoriemng nach Maß-
gäbe der fiinanziellen Möglichkeiten der HLK in der Regel im Wege von Werkverträgen.

4) Der jährlichen Rechnungslegung an die Steiermärkische Landesregierung über die
Verwendung der Fmanzmittel hat die Prüfung der Gebarung durch zwei von der VoU-
Versammlung bestellte Rechnungsprüfer voranzugehen. Werden bei der Überprüfung der
Gebanmg Missstände entdeckt, sind diese sogleich zu bereinigen bzw. ist von den hiefiir
verantwortlichen Personen Schadenersatz zu fordern.

§3

Organe der HLK

Die HLK hat folgende Organe:
a) den Vorsitzenden
b) die Vollversammlung
c) das Wissenschaftliche Kollegium
d) den Geschäfts führenden Sekretär
e) den Ständigen Ausschuss

§4

Der Vorsitzende

(l) Vorsitzender der HLK ist der Landeshauptmann der Steiermark. Er wird vom Geschäfts-
führenden Sekretär vertreten.

(2) Der Vorsitzende vertritt die HLK nach außen, beruft die Vollversammlung ein und leitet
diese.

§5

Die Vollversananilung

Zusammensetzung und Aufgaben der VoUversammlung sind im § 5 des Landesgesetzes erschöp-
fend angeführt.



§6

Das Wissenschaftliche Kollegium

(l) Die wissenschaftlichen Aufgäben der HLK werden vom Wissenschaftlichen Kollegium
besorgt.

(2) Das Wissenschaftliche Kollegium besteht aus:
- höchstens 30 Mitgliedern (Mitglieder, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, werden auf

diese Zahl nicht angerechnet. ) Bis zu sechs Mitglieder können ihren Wohnsit2 außerhalb der
Steiermark haben.

- höchstens vier Ehrenmitgliedern.

(3) Die Mitglieder werden von der Vollversaminlung aus hervorragenden Vertretern der für die
Steiermark m Betracht konunenden Zweige der Geschichtswissenschaft) einschließlich der Histo-
rischen Landeskunde in geheimer Wahl auf Lebenszeit gewählt. Das Nähere bestimmt die Wahl-
Ordnung.

(4) Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder oder andere Personen gewählt werden, die sich um
die PILK außerordentlich verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder sind zur VoUversammlung
und zu Sitzungen des Wissenschaftlichen Kollegiums einzuladen. Sie haben in beiden Organen
Rede- und Antcagsrecht. Sie sind in ihnen jedoch nur stimmberechtigt, wenn sie auch Mitglieder
sind.

Ehrenmitglieder, die nicht auch Mitglieder sind, zählen nicht auf die m § 6 Abs. 2 genannte
Höchstzahl.

(5) Gegen Mitglieder, die das Ansehen der HLK schwer schädigen, kann der Ständige Ausschuss
bei Gefahr in Verzug ihm angemessen erscheinende Maßnahmen ergreifen, die bis zur Aberken-
nung der Mitgliedschaft reichen können. Sie bedürfen der Genehmigung durch die nächst-
folgende Vollversammlung. Wird von der Vollversammlung die Genehmigung nicht erteüt,
treten die Maßnahmen sofort außer Kraft. (Vgl. § 8 Abs. 4 dieses Statuts) - Ergreift der Ständige
Ausschuss keine Maßnahmen, steht es der nächstfolgenden Vollversammlung frei, auf Antrag
von wenigstens drei ihrer Mitglieder die ihr angemessen erscheinenden Maßnahmen zu be-
schließen.

(6) Zur Beratung von Fragen und Problemen, die der Vollversammlung zur Beschlussfassung
vorgelegt werden sollen und zur Beschlussfassung über Angelegenheiten, die nicht der VoU-
Versammlung vorbehalten sind, kann das Wissenschaftliche Kollegium vom Geschäftsführenden
Sekretär zu Sitzungen einberufen werden.

(7) Das Wissenschaftliche Kollegium ist vom Geschäftsführenden Sekretär auch einzuberufen,
wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies verlangt.

(8) Den Vorsitz führt der jeweilige Vorsitzende des Ständigen Ausschusses.

(9) Für die Beschlussfassung im Wissenschaftlichen Kollegium gelten dieselben Bedbgungen wie
für die in der Vollversammlung (Laadesgesetz § 5 Abs. 4).



Der Geschäftsführende Sekretär

(l) Der Geschäftsführende Sebretär wird von der Vollversammlung auf Vorschlag des Ständigen
Ausschusses aus ihrer Mitte auf fünf Jahre gewählt. Die Wahl ist geheim. Für seine Wahl ist die
absolute Mehrheit der bei der Wahl anwesenden Mitglieder erforderUch. Das Nähere bestimmt
die Wahlordnung
Die Wahl ist wirksam, wenn sie von der Steiennärkischen Landesregierung bestädgt worden ist.
Wiederwahl ist zulässig.
Falls eine Wahl nicht zustande kommt (vgl. Wahlordnung § 2 Abs. 7 und 8), übernimmt der Vor-
sitzende des in derselben Voüversammlung neu gewählten Ständigen Ausschusses interimistisch
die Funkäonen des Geschäftsführenden Sekretärs. Zu diesem Zweck hat sich dieser Ständige
Ausschuss unmittelbar nach Ende det VoUversammlung zu konstituieren.

(2) Der Geschäftsführende Sekretär wird vom jeweiligen Vorsitzenden des Ständigen
Ausschusses vertreten.

(3) Der Geschäftsführende Sekretär führt die laufenden Geschäfte, volkieht die Beschlüsse der
Vollversammlung und des Ständigen Ausschusses und berichtet der Vollversammlung und dem
Ständigen Ausschuss über den Geschäftsgang, den Stand der laufenden Vorhaben und die finan-
zielle Gebarung.

(4) Am Ende jeder fünfjährigen Amtsperiode ist von üun ein ausführlichet, die ganze Kommissi-
onstäügkeit iimfassender Bericht zu erstellen und der Steiermärkischen Landesregierung, allen
Abgeordneten 2um Landtag Steiermark, allen Mitgliedern und Korrespondenten der HLK sowie
der Öffentlichkeit in jeweils geeigneter Form zugänglich zu machen.

(5) Der Geschäfts führende Sekretär erhält für seine Tätigkeit eine von der Vollversammlung zu
bestimmende Aufwandsentschädigung; für notwendige Hüfsdienste kann er bei dringendem
Bedarf, über das der HLK zur Diensdeistung zugewiesene wissenschaftliche und administtative
Personal hinaus, von der HLK zu bezahlende Personen verwenden.

Der Ständige Ausschuss

(l) Der Ständige Ausschuss besteht aus dem Geschäftsführenden Sekretär und sieben MitgUedem
des Wissenschaftlichen Kollegiums. Diese werden von der Vollversammlung in geheimer Wahl
auf jeweils fünf Jahre gewählt. Die Wahl hat in der let2ten Vollversammlung der Geschäftsperi-
öde stattzufinden. Ebenso sind in dieser zwei Ersatzmitgüeder fiir den Ständigen Ausschuss zu
wählen. Wiederwahlen sind zulässig. Das Nähere besümmt die Wahlordnung.
Zu den gewählten sieben Mitgliedern tritt der Geschäftsführende Sekretär als achtes Mitglied des
Ständigen Ausschusses; er besitzt das gleiche Stimmrecht.

(2) Abteüungsleiter (vgl. imten § 10 des Statuts), die nicht dem Ständigen Ausschuss angehören,
können nach Bedarf ihres laufenden wissenschaftlichen Unternehmens zu eui2elnen Sitzungen
des Ständigen Ausschusses mit Anteagsrecht beigezogen werden, ödet diese Bei2iehung von sich
aus beantragen.



(3) Dem Ständigen Ausschuss obliegt die Beratung und Entscheidung aller Fragen von grund-
sät2licher Bedeutung, die nicht der Vollversammlung vorbehalten sind, und von äUen Gegen-
ständen, die ihm votn Geschäfts führenden Sekretär vorgelegt werden.
Diese Fragen sind insbesondere:
- die Stellung von Anträgen an die Steiermärkische Landesregierung
- die Einset2ung von Ausschüssen aller Art
- die Bestellung von Abteüungsleitern
- die Drucklegung vorgelegter Manuskripte aufAattag des jeweiligen Redakdonsausschusses
- die Erstellung des Budgetvorschlages und die Entscheidung über die Verwendung der vorhan-

denen Mittel

- die Aufnahme von wissenschaftlichen Mitarbeitern und die Festsetzung ihrer Vergütung.

(4) Der Ständige Ausschuss kann bei Gefahr m Verzug von sich aus Maßnahmen treffen, die der
Vollversammlung vorbehalten sind. Diese müssen jedoch von der nächsten Vollversammlung
genehmigt werden. Wird die nachträgliche Genehmigung nicht erteüt, bceten diese Maßnahmen
außer Kraft.

(5) Der Ständige Ausschuss wttd vom Sekretär der HLK einbemfen. Er soll mindestens zweimal
itn Halbjahr zusaminentreten. Er muss längstens binnen acht Tagen einberufen werden, wenn
dies mindestens drei seiner Mitglieder verlangen. Die Einladung soU eine Woche vor dem
Sitzungstag den Mitgliedern zugesandt werden und hat die Tagesordnung zu enthalten.

(6) Der Ständige Ausschuss ist beschlussfahig, wenn der Geschäftsführende Sekretär, im Falle
seiner Verhinderung der jeweilige Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, und mindestens vier
AusschussmitgUeder anwesend sind. Der Vorsitz wechselt unter den Ausschussmitgliedem, aus-
genommen der Sekretär, nach dem Alphabet. Jeder Vorsitzende übt diese Funktion jeweüs fiir
ein halbes Kalenderjahr aus. Der Wechsel im Vorsitz erfolgt jeweüs am l. Jänner und am l. JuU.
Bei einer Verhiademng des Vorsitzenden übernimmt das nach dem Alphabet folgende Mitglied
des Ständigen Ausschusses die Funktion des Vorsitzenden.

(7) Der Ständige Ausschuss entscheidet in offener Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit ist die Sache zur Berahmg in die nächste Sitzung zu verweisen und dort zu
entscheiden. Bei nochmaliger Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit2enden.

§9

Protokolle

(l) Über die Sitzungen der Vollversammlung, des Wissenschaftliche KoUegiums und des Ständi-
gen Ausschusses werden vom Geschäftsfühteaden Sekretär Protokolle geführt. Er kann sich
dabei der Hufe eines Mitarbeiters bedienen.

Die Verwendung technischer Aufnahmegeräte ist zulässig, doch kann jedes MitgUed während der
Sitzung schriftliche Protokolliening verlangen. Verwendete Tonträger dürfen erst nach Geneh-
migung der schriftlichen Ausfertigung des Protokolls gelöscht werden.

(2) Alle Protokolle sind vom Protokollführer und nach ihrer Genehmigung durch die Voll-
Versammlung bzw. das Wissenschaftliche Kollegium oder durch den Ständigen Ausschuss vom
Vorsit2enden der betreffenden Sitzung zu unterfertigen.



§10

Abteilungsleiter

(l) Die Vollversammlung der HLK bestellt über Vorschlag des Ständigen Ausschusses aus dem
Kreis der Mitglieder die Abteüungsleiter für wissenschaftliche Unternehmungen.

(2) Sie haben über die ihnen zugewiesenen Unternehmungen oder Fachgebiete die nötigen Vor-
arbeiten einzuleiten und die Gliederung ihrer Abteüung und die Grundsät2e für die Bearbeitung
der ihnen zugewiesenen Aufgäbe zu entwerfen und dem Ständigen Ausschuss zur Beschluss-
Fassung vorzulegen. Der Ständige Ausschuss beschließt auf Aren Antcag auch, ob die Abtei-
lungsleiter die Bearbeitung üuer wissenschaftlichen Unternehmungen entweder selbst durch-
führen oder durch Beiziehung von ihnen hiefür geeigneten Personen durchführen lassen.

(3) Die Abteüungsleiter haben im Wege des Ständigen Ausschusses an die Voüversammlung die
fiir die Ducchfühtung ihrer Arbeit notwendigen Anträge zu stellen. Sie sind verpflichtet, dem
Ständigen Ausschuss regelmäßig über den Stand der übernommenen Arbeit zu berichten.

(4) Die Tätigkeit der Abteüungsleiter muss im Einklang mit dem für die betreffende Aufgabe 2u
bemessenden Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand stehen.

§11

Beiziehung von Experten, Juroren und Mitarbeitern

(l) Die HLK kann sowohl 2u ihren Vollversammlungen und den Sitzungen des Wissenschaft-
lichen Kotlegiums als auch zu den Sitzungen des Ständigen Ausschusses sowie anderer Aus-
Schüsse externe Fachleute einladen. Nicht der HLK angehörende Fachleute, die als Mitglieder in
eine Jury zur Vergabe der von der HLK zu verleihenden Preise berufen werden, besitzen dort
volles Srimmrecht. Sie haben Anspmch auf Ersatz von Reisekosten.

(2) Zur Durchführung der von der HLK beschlossenen Arbeiten können teil- oder voUbeschäf-
dgte wissenschaftliche Mitarbeiter herangezogen werden, welche unter Leitung, Anweisung und
Verantwotfrung von Abteüungsleitern oder Mitgliedern der HLK gegen entsprechende vom
Ständigen Ausschuss zu beschließende Vergütung verwendet werden. Die Erwähnung der Mit-
arbeitet in den Veröffentlichungen hat den wissenschaftlichen Gepflogenheiten zu entsprechen.

(3) Von der Steiennärkischen Landesregierung oder von anderen Insdturionea der HLK 2ur
DiensÜeistung zugewiesene Personen unterUegen der Dienstaufsicht des Geschäftsfiihrenden
Sekretärs bzw. des 2uständigen Abteüungsleiters.

(4) Die Zuteüung von Mitarbeitern erfolgt durch den Ständigen Ausschuss auf Vorschlag des
Mitglieds, dem die Leitung der betreffenden Arbeit übertragen wurde.

(5) Wenn ein Mitglied der HLK Arbeiten, die sonst von Mitarbeitern geleistet werden, selbst
übernimmt oder unter Leitung eines anderen Mitglieds arbeitet, kann ihm dafür vom Ständigen
Ausschuss eine Aufwandsentschädigung zuerkannt werden.

(6) Vor der Dmcklegung eines jeden Werkes (Monografie oder Sammelband) kann vom Ständi-
gen Ausschuss ein mindest dreiköpfiger Redakdonsausschuss eingesetzt werden. Die Mitglieder
desselben sind berechtigt, Vorschläge als Voraussetzung für die Drucklegung einzubringen. Ist



auch nur ein Mitglied des Redaküonsausschusses gegen eine Drucklegung des vorgelegten
Werkes in unveränderter Foun, hat der Ständige Ausschuss darüber zu entscheiden.

§12

Kon-espondenten

(l) Die Vollversammlung kann gemäß § 9 des Landesgesetzes über Vorschlag des Ständigen Aus-
Schusses Personen, die durch entsprechende Tätigkeit bereits ausgewiesen sind, zu Korrespon-
deatea der HLK wählen. Sie werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Sie können bei ent-
sprechender Leistung und Bewährung wiederbestellt werden.

(2) Die Korrespondenten der HLK haben die Aufgabe, von ihren Wohnsitzen aus zur Erfassung,
Sicherung und Bewahrung historischer Denkmäler itn weitesten Sinne beizuäcagen. Die Agenden
von anderen, zu venvandten Zwecken ernannten Personen, werden dadurch nicht berührt.

(3) Die Korrespondenten der HLK sind berechtigt und verpflichtet, je nach Sachlage der zustän-
digen Bezirksverwaltungsbehörde, in Gemeinden dem Bürgenneister (bzw. der zuständigen
Magistocatsabteüung), dem Bundesdenkmalamt-Landeskonservariat Steiermark, dem Steiermärki-
sehen Landesarchiv odei: dem Uaiversalmuseum Joanneum von aUen Gefährdungen historischer
Objekte unverzüglich Mitteüung zu machen.
Sie können in dieser Eigenschaft in allen Fragen von historisch-kultureUer Bedeutung Anträge an
die Behörden und an die HLK stellen und haben dem Ständigen Ausschuss oder dein zustän-
digea Abteüungsleiter bzw. bei der jährlichen Arbeitstagung regelmäßig über ihre Tätigkeit 2u
berichten.

(4) Die Korrespondenten sollen mindestens einmal ini Jahr zur Berichterstattung und Beratung
zu einer Arbeitstagung zusammentreten. Sie sind über wichtige laufende Arbeiten und Anliegen
der HLK regelmäßig zu unterrichten.

§13

Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftliche Veranstaltungen

(l) Die HLK ist zur Abhaltung öffentlicher Veranstaltungen zum Zwecke der Fördemng ihrer
Aufgaben und zur Informadon über ihre Leistungen berechtigt.

(2) Der Geschäfts führende Sekretär hat dafür Sorge zu tragen, dass die Abgeordneten zum
Landtag Steiermark und die Steiermärkische Landesregierung sowie die Öffentlichkeit regelmäßig
in geeigneter Weise über die Tätigkeit der HLK infomüert werden.

§14

Veröffentlichungen

(l) Die HLK kann ihre Werke im Eigenverlag oder in einem anderen Verlag veröffentlichen.

(2) Jedem MitgUed der HLK steht ein unentgeltliches Exeniplar der von der HLK veröffentlich-
ten Druckwerke zu. Den Korrespondenten können vom Ständigen Ausschuss nach Ihretn Bedarf
HLK-Pubükadonen unentgeltlich oder zu Vorzugspreisen überlassen werden.



§15

Preise und Auszeichnungen

(l) Die HLK kann nach Maßgabe ihrer Mittel bzw. mittels speziell dafür gewidmeter Förderun-
gen für wissenschaftliche Leistungen in ihren Aufgabenbereichen Preise vergeben. Ob und auf
Basis welcher Verfahrensweisen sie dies tut und wie hoch sie die Preise dotiert, entscheidet der
Ständige Ausschuss.

(2) Zur Emiitdung der Preisträger ist vom Ständigen Ausschuss aber jeweils eine Jury einzu-
setzen.

(3) Preisträger verpflichten sich, im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen der HLK
über die Forschungsarbeiten, für die Preise vergeben wurden, zu berichten und, sofern diese
Forschungsarbeiten nicht bereits selbst in weitgehend abgeschlossener Form schriftlich vorgelegt
wurden, der HLK schriftliche Ergebnisberichte zu übermitteln. Falls die HLK die Ergebnisse
preisgekrönter Forschungsarbeiten nach Maßgabe ihrer finanziellen Mögüchkeiten innerhalb
angemessener Frist zu publhieren beabsichtigt, verpflichten sich Preistocäger dem zuzusümmen.
Die genannten Ergebnisberichte und/oder Publikationen sind bei der HLK in angemessenem
Umfang zu archivieren.

(4) Die Vollversammlung kann über Antrag des Ständigen Ausschusses fiir besondere Verdienste
um die von der HLK vertretenen Ziele und Aufgaben eine sichtbar zu üagende Auszeichnung
verleihen. Dieses Ehrenzeichen der HLK kann höchstens an sechs lebende Personen in Gold-
bzw. an zwölf lebende Personen in Silberausfühnmg verliehen werden.

(5) An Mitglieder des Ständigen Ausschusses wird das Ehrenzeichen der HLK, solange sie als
solche füngieren, nicht verliehen.

§16

Sammlungen der HLK

(l) Sämtliche Materialien, welche auf Kosten der HLK gesamnielt werden, sind Eigentum der
HLK und von ihr bzw. den Abteüungsleitem entsprechend gekenn2eichnet 2u verwahren.

(2) Diese Materialien können nach Anhören des mit der Sammlung Beauftragten auf Beschluss
des Ständigen Ausschusses für wissenschaftliche Zwecke besonders im Wege des Steiermärki-
sehen Laadesarchivs, der Steiemiärkischen Landesbibliothek oder des Universalmuseums
Joaaneum zugänglich gemacht werden, soweit dem nicht bereits von der HLK etteüte
Arbeitsaufträge entgegenstehen.

(3) Alte Materialsammlungen sowie Manuskripte, deren Druck nicht abzusehen ist und bei denen
keine entgegenstehenden Autoren- oder Verlagsrechte vorliegen, sind der Forschung über
Beschluss des Ständigen Ausschusses im Wege des Benützerverkehrs des Steiermärkischen
Landesarchivs zugänglich zu machen. Über allfälUge PCassadonen oder anderweitige Verwendung
entscheidet der Ständige Ausschuss.
Auf Antrag des Ständigen Ausschusses kann die Vollversammlung beschließen, Materialsamm-
lungen, Manush^tpte etc., die sich im Eigentum der HLK befinden, teilweise oder zur Gänze dem



Steiermätkischen Landesarchiv, der Steiermärkischen LandesbibUothek oder dem Universal-

museumjoanneum zur Verwahnmg und zur Vorlage an Benutzer zu übergeben.

(4) Benutzer von Materialien der HLK haften für deren unbeschädigte Erhaltaag und sind im
Schadensfall zu Schadenersatz verpflichtet.

§17

Geschäftsräume

Die Führung der Geschäfte der HLK und die Aufbewahrung der Akten, der wissenschaftlichen
Materialien, Manuskripte etc. erfolgt in den im Steiermärkischen Laadesarchiv der HLK zur Ver-
fügung gestellten Räumen.

§18

Auflösung

(l) Die Auflösung der HLK kann nur durch Landesgeset2 erfolgen.

(2) Bei Auflösung der HLK oder bei WegfaU des bisherigen begünstigten Zweckes fäUt das
verbleibende Vermögen an die Steiermärkische Landesregierung und ist ausschließlich fiir
Zwecke im Sinne des § 4a Abs. 2 Z. l und Abs. 3 Z. 4 bis 6 EStG 1988 2u verwenden.

(3) Die Akten der HLK übermnunt das Steiermätkische Landesarchiv.

(4) Die wissenschaftlichen Materialien, Druckwerke und Manuskripte, soweit sie sich im Eigen-
turn der HLK befinden, übernimmt ebenfalls das Landesarchiv zur Aufbewahrung und Verwen-
düng entsprechend seinen Bestimmuagea über wissenschaftliche Emzekiachlässe.

Mag. Fran2 Vove
Landeshauptotnan

/f^^L/f^v-
Univ.-Prof. i. R. Dr. Alfred Ableitinger'
Geschäftsführender Sebretär der HLK


